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RS OGH 1959/9/12 1Ob241/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1959

Norm

ZPO §226 IIB3

ZPO §235

ZPO §405

Rechtssatz

Die Angabe einer unrichtigen Bestellnummer macht das Klagebegehren nicht unbestimmt, wenn die zur Lieferung

geforderte Ware durch andere Merkmale eindeutig bestimmt ist. Im Weglassen der unrichtigen Bestellnummer liegt

weder eine Klagsänderung noch der Zuspruch einer anderen als der begehrten Sache.
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